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Zugang zum Gymnasium bei Überschreitung der 
Aufnahmekapazität – Zur Regelung des Aufnahmeanspruchs 
resp. staatliches Belieben in den sechzehn Bundesländern

1  Einleitung 

Jahr für Jahr beschäftigen sich hunderttausende 
Eltern und Kinder in Deutschland mit der Frage 
nach der „richtigen“ Schule. Dies betrifft nicht 
allein den Schultyp (Schulformwahl), sondern 
zunehmend − nach verbreiteter Abschaffung 
verbindlicher Schulbezirke − auch die Wahl der 
konkreten Schule (Schulwahl). Die Frage lau-
tet, welche Grundschule, welche Gesamtschule, 
welches Gymnasium, welche Real- oder wel-
che Hauptschule ist (für mich bzw. mein Kind) 
die/das „Beste“ bzw. die/das „Richtige“.1 In-
des werden Schulwünsche der Schülerinnen 
und Schüler keineswegs immer erfüllt. Sind 
die Kapazitäten einer Schule (endgültig)2 er-
schöpft, muss zwangsläufi g ein Teil der Be-
werberinnen und Bewerber abgewiesen wer-
den. In diesem Zusammenhang stellt sich dann 
ebenso zwangsläufi g die Frage, nach welchen 
Kriterien diese Auswahlentscheidung erfolgt3 
und ggf. ob diese gerichtlich überprüfbar ist, 

1 Auch der Wettbewerb der Schulen um die Schülerinnen 
und Schüler nimmt beständig zu, versuchen die Schu-
len doch zunehmend, durch immer aufwändigere Selbst-
präsentationen und gar „Inszenierungen“ im Vorfeld der 
Schulwahl Schülerinnen und Schüler für sich zu gewin-
nen. 

2 Vgl. zur Frage, wann bei Schulen (in NRW) eine Ka-
pazitätserschöpfung vorliegt, nur Birnbaum, C., Der 
schulische Aufnahmeanspruch im Lichte der Rechtspre-
chung des OVG NRW, NWVBl. 2010, 95 (97 f., 101 
f.). 

3 Vgl. dazu auch, und insbesondere zum Kriterium des 
Losverfahrens Huster, S./Kirsch, A.,Die verbindliche 
Schulformempfehlung als Rechtsproblem, RdJB 2010, 
212 (213).

vor allem ob dem Betroffenen ein subjektives 
Recht auf Aufnahme resp. auf ermessensfeh-
lerfreie Entscheidung zusteht. Die Rechtspre-
chung hat zunehmend mit diesen Fragen zu tun 
und lässt sukzessive rechtsschutzfreundlichere 
Tendenzen erkennen.4 Dies beruht teils auf ei-
ner größeren Sensibilität hinsichtlich der Be-
deutung der (Nicht-)Aufnahme entschei dung 
für den Einzelnen und einer daran anknüp-
fenden Fruchtbarmachung verfassungsrecht-
licher Vorgaben (Grundrechte, Art. 19 IV GG, 
Parlamentsvorbehalt und Wesentlichkeitstheo-
rie oder jedenfalls Gesetzesvorbehalt), teils auf 
veränderten einfachgesetzlichen Regelungen in 
einigen Bundesländern.

Insgesamt geben die sechzehn Bundesländer 
freilich sechzehn verschiedene, vielfach schwer 
verständliche und teils widersprüchliche Ant-
worten auf die Frage nach dem Umgang mit 
einem Nachfrageüberhang. Diese Regelungen 
sollen hier im Hinblick auf den Zugang zu 
Gymnasien − ein Eingehen auf weitere Schul-
typen ist an dieser Stelle schon aus Raumgrün-
den ausgeschlossen − in ihrer Konzentration 
auf das Wesentliche erst einmal dargestellt wer-
den, ist doch insoweit eine Lücke zu diagnos-
tizieren. Dabei soll hier nicht unerwähnt blei-
ben, dass die Ermittlung des geltenden Rechts 
(entgegen unserer ursprünglichen Erwartung) 
erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte, 

4 Vgl. zu solchen Tendenzen mit zahllosen Nachweisen 
aus der Rspr., insbesondere derjenigen des OVG NRW, 
Birnbaum (Anm. 2), 95 ff.
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war die Kenntnis über das einschlägige Lan-
desrecht resp. über ein Fehlen desselben doch 
selbst in den zuständigen Ministerien teils 
recht bescheiden. Jenseits des von uns erhoff-
ten Selbstwerts der je einzelnen Darstellung und 
(freilich nur) kursorischen Erläuterung der Lan-
desrechte hoffen wir durch unsere Dokumenta-
tion das Gespräch über eine Optimierung des 
Auswahlrechts bei Überschreitung der Aufnah-
mekapazität von Schulen zu befördern und auf 
eine sachkundigere Grundlage zu stellen. Da-
bei soll hier indes nicht behauptet werden, dass 
der Markt der (sinnvollen) (Regelungs-)Mög-
lichkeiten durch das bestehende Angebot in 
den sechzehn Bundesländern begrenzt werden 
sollte. Abgeschlossen sei diese Einleitung mit 
dem Hinweis, dass sich aus den sechzehn Re-
gelungsmodellen ergebende Rechtsfragen, na-
mentlich Auslegungsfragen und solche der Ver-
einbarkeit mit höherrangigem Recht, hier nur 
vereinzelt angedeutet werden können. Hier ist 
weder Raum für Vollständigkeit noch für Tief-
gang; wohl aber soll der Beitrag Anlass zu ei-
ner vertieften Durchdringung der angedeuteten 
Rechtsprobleme und darüber hinaus geben.

2  Die Regelungen in den 
sechzehn Bundesländern

2.1  Baden-Württemberg

Das baden-württembergische Schulgesetz er-
mächtigt in § 89 Abs. 1 das Kultusministerium 
zum Erlass von Schulordnungen über Einzel-
heiten des Schulverhältnisses. In den entspre-
chenden Schulordnungen ist gem. § 89 Abs. 2 
Nr. 1 SchG BW insbesondere das Verfahren 
über die Aufnahme in die Schule zu regeln. Da-
bei kann die Zulassung gem. § 89 Abs. 2 Nr. 1 
lit. b) SchG BW im notwendigen Umfang be-
schränkt werden, wenn mehr Bewerber als Aus-
bildungsplätze vorhanden sind. Wird eine sol-
che Beschränkung vorgenommen, so schreibt 
das Gesetz in selbiger Norm vor, dass das Aus-
wahlverfahren nach Gesichtspunkten der Eig-
nung, Leistung und Wartezeit unter Berücksich-
tigung von Härtefällen zu gestalten ist.

Die aufgrund dieser Ermächtigungsnorm 
erlassene Verordnung des Kultusministeriums 
über das Aufnahmeverfahren für die Realschu-
len und die „Gymnasien der Normalform“ 
(Aufnahmeverordnung) trifft indes keinerlei nä-
here Regelungen über das Auswahlverfahren 
in Fällen der Kapazitätsüberschreitung. Viel-
mehr benennt die Verordnung lediglich die all-
gemeinen − in der Person jeder Schülerin re-
spektive jedes Schülers notwendigerweise zu 
erfüllenden − Aufnahmevoraussetzungen, in 
concreto eine Grundschulempfehlung bzw. al-
ternativ das Bestehen einer Aufnahmeprüfung.5 
Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 
Schule besteht gem. § 88 Abs. 4 SchG BW im 
Übrigen nicht, solange der Besuch einer ande-
ren Schule desselben Schultyps möglich und 
dem Schüler zumutbar ist; die Schulaufsichts-
behörde kann Schüler nach Anhörung der El-
tern einer anderen Schule desselben Schultyps 
zuweisen, wenn dies bei Erschöpfung der Auf-
nahmekapazität oder zur Bildung annähernd 
gleicher Klassen erforderlich und dem Schüler 
zumutbar ist. Angesichts dieses Regelungsme-
chanismus stellt sich erstens die Frage, ob dem 
einzelnen Schüler, soweit seine Nichtaufnahme 
weder aus Kapazitätsgründen noch aus Grün-
den der Schaffung gleichmäßiger Klassengrö-
ßen in Betracht kommt, (nicht doch) ein sub-
jektives Recht auf Aufnahme zusteht, was aus 
verfassungsrechtlichen Gründen wohl zu beja-
hen ist. Zweitens mag man fragen, ob die Nicht-
festlegung jeglicher Auswahlkriterien nicht mit 
dem Gesetzesvorbehalt konfl igiert. 

2.2  Bayern

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) ermächtigt in Art. 
89 Abs. 1 das Staatsministerium für Unterricht 

5 § 1 Abs. 1 lautet: Nach Abschluß der Grundschule kann 
ein Schüler in die Klasse 5 der Realschule oder des 
Gymnasiums aufgenommen werden, wenn der Wunsch 
der Erziehungsberechtigten mit der Grundschulempfeh-
lung (§ 4 Abs. 2) oder mit der Gemeinsamen Bildungs-
empfehlung von Grundschule und Bildungsberatung 
(§ 5 Abs. 2) übereinstimmt oder er die Aufnahmeprü-
fung bestanden hat.
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und Kultus als zuständiges Staatsministerium 
zum Erlass von Schulordnungen. Die Schulord-
nungen sollen dabei gem. Art. 89 Abs. 2 Nr. 2 
BayEUG insbesondere das Verfahren bei der 
Aufnahme (in eine öffentliche Schule) regeln. 
Auf der Grundlage dieser Ermächtigung hat das 
Ministerium eine Schulordnung für die Gym-
nasien in Bayern (Gymnasialschulordnung – 
GSO) erlassen, die in § 26 die Voraussetzungen 
der Aufnahme regelt. In Abs. 2 regelt die Norm 
dabei allgemeine − in der Person jeder Schüle-
rin respektive jedes Schülers notwendigerweise 
zu erfüllende − Aufnahmevoraussetzungen wie 
die Eignung für den Bildungsweg des Gymna-
siums und eine Höchstaltersgrenze von zwölf 
bzw. bei Eintritt in die Kurzform des Gymna-
siums von vierzehn Jahren. § 26 Abs. 6 GSO6 
regelt schließlich das Verfahren bei Kapazitäts-
überschreitungen. Demnach bemühen sich die 
staatlichen (und nichtstaatlichen) Schulen zu-
nächst um einen örtlichen Ausgleich. Gelingt 
dieser Ausgleich nicht, so entscheidet die oder 
der Ministerialbeauftragte mit Wirkung für die 
staatlichen Schulen. Welche Kriterien die oder 
der Ministerialbeauftragte bei ihrer/seiner Ent-
scheidung dabei zugrunde zu legen hat, regelt 
die Rechtsverordnung indes nicht. Auch in Bay-
ern mag man also eine Missachtung des Geset-
zesvorbehalts erwägen.

2.3  Berlin

In Berlin fi nden sich in § 54 SchulG zunächst 
allgemeine Regeln zur Aufnahme in öffentliche 
Schulen. So regelt § 54 Abs. 2 S. 1 SchulG, 
dass die Aufnahme in eine Schule abgelehnt 
werden kann, wenn ihre Aufnahmekapazität er-
schöpft ist. In diesen Fällen kann die zustän-
dige Schulbehörde gem. § 54 Abs. 3 SchulG 
eine schulpfl ichtige Schülerin oder einen schul-

6 § 26 Abs. 6 lautet: Sind mehr Bewerberinnen und Be-
werber vorhanden, als im Hinblick auf die räumlichen 
und personellen Verhältnisse der Schule aufgenommen 
werden können, so bemühen sich die staatlichen und 
nichtstaatlichen Schulen um einen örtlichen Ausgleich. 
Gelingt dies nicht, so entscheidet die oder der Ministe-
rialbeauftragte mit Wirkung für die öffentlichen Schu-
len.

pfl ichtigen Schüler nach Anhörung der Erzie-
hungsberechtigten und unter Berücksichtigung 
altersangemessener Schulwege einer anderen 
„Schule mit demselben Bildungsgang“ zuwei-
sen. Angemeldete Schülerinnen oder Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf dür-
fen indes nach § 54 Abs. 3 S. 3 letzter Halbsatz 
i. V. m. § 37 Abs. 3 S. 1 SchulG nur abgewie-
sen werden, wenn für eine angemessene Förde-
rung die personellen, sächlichen und organisa-
torischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. 
In § 54 Abs. 6 SchulG wird die für das Schul-
wesen zuständige Senatsverwaltung ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über 
die Aufnahme zu regeln.

§ 56 SchulG enthält sodann spezielle Rege-
lungen für den Übergang in die Sekundarstufe 
I. So bestimmt § 56 Abs. 6 SchulG7, dass bei 
Überschreitung der Aufnahmekapazität bis zu 
10 Prozent der vorhandenen Schulplätze vor-
rangig an Schülerinnen und Schüler zu verge-
ben sind, bei denen der Besuch einer anderen 

7 § 56 Abs. 6 lautet: Überschreitet die Zahl der Anmel-
dungen für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so 
richtet sich die Aufnahme nach folgendem Verfahren:

 1.  Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhandenen 
Schulplätze sind Schülerinnen und Schüler durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter im Einvernehmen 
mit der zuständigen Schulbehörde vorrangig zu be-
rücksichtigen, wenn Umstände vorliegen, die den 
Besuch einer anderen als der gewünschten Schule 
unzumutbar erscheinen lassen (besondere Härte-
fälle). Soweit diese Schulplätze nicht als besondere 
Härtefälle vergeben werden, erfolgt die Aufnahme 
nach Nummer 2.

 2.  Mindestens 60 Prozent der Schulplätze werden nach 
Aufnahmekriterien vergeben, die von der Schule un-
ter Berücksichtigung des Schulprogramms festgelegt 
werden. Zur Feststellung, ob eine Schülerin oder 
ein Schüler die Aufnahmekriterien der Schule er-
füllt, ist ein Verfahren für die Aufnahme durchzufüh-
ren. Die Grundlagen der Aufnahmeentscheidung sind 
zu dokumentieren. Die Aufnahmekriterien und die 
Gestaltung des Verfahrens für die Aufnahme unter-
liegen der Genehmigung durch die Schulaufsichts-
behörde, hinsichtlich der Aufnahmekriterien im Be-
nehmen, hinsichtlich der Gestaltung des Verfahrens 
für die Aufnahme im Einvernehmen mit der jeweils 
zuständigen Schulbehörde.

 3.  30 Prozent der Schulplätze werden durch Los verge-
ben.
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als der gewünschten Schule unzumutbar er-
scheint (besondere Härtefälle). Mindestens 60 
Prozent der Schulplätze werden nach Aufnah-
mekriterien vergeben, die von der Schule unter 
Berücksichtigung des Schulprogramms festge-
legt werden. 30 Prozent der Schulplätze werden 
schließlich durch Los vergeben. Kann die Schü-
lerin oder der Schüler danach nicht in die aus-
gewählte Schule aufgenommen werden, so wird 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten gem. 
§ 56 Abs. 7 SchulG von der zuständigen Schul-
behörde eine aufnahmefähige Schule benannt. 
Kann die Schülerin oder der Schüler auch an 
dieser Schule nicht aufgenommen werden oder 
nehmen die Erziehungsberechtigten dieses An-
gebot nicht wahr, so wird die Schülerin oder 
der Schüler gem. § 54 Abs. 3 SchulG unter Be-
rücksichtigung der möglichen Kapazitäten ei-
ner Schule der gewünschten Schulart zugewie-
sen. Schließlich enthält § 56 SchulG in Abs. 9 
eine Ermächtigungsgrundlage, die es der für das 
Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung er-
möglicht, das Nähere über den Übergang und 
die Aufnahme in die Sekundarstufe I, insbeson-
dere die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der 
Schule im Sinne von § 56 Abs. 6, die Defi nition 
besonderer Härtefälle nach § 56 Abs. 6 Nr. 1 so-
wie die Besonderheiten für den altsprachlichen 
Bildungsgang durch Rechtsverordnung zu re-
geln. Gem. § 56 Abs. 9 S. 1 Nr. 2 wird die Se-
natsverwaltung unter anderem ermächtigt, fest-
zulegen, ob die Aufnahme „unbeschadet von 
Absatz 6 Nummer 1 zunächst nach Absatz 6 
Nummer 2 oder Nummer 3 erfolgt“.8

Von der Ermächtigung des § 56 Abs. 9 
SchulG hat die Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung mit Erlass der 
Verordnung über die Schularten und Bildungs-
gänge der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-
Verordnung – Sek I-VO) Gebrauch gemacht. 
Diese konkretisiert – insbesondere im Hinblick 
auf die Gewichtung der einzelnen Kriterien – in 
§ 69 das Aufnahmeverfahren bei Übernachfrage. 

8 Vgl. zum Inhalt der Nummern 1  –3 soeben Anm. 7.
9 § 6 lautet: (1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für 

eine als Erstwunsch benannte Schule deren Aufnahme-

Nach § 6 Abs. 1 Sek I-VO werden zunächst an-
gemeldete Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf gem. § 37 Abs. 
3 SchulG aufgenommen. Dann werden im Um-
fang von bis zu zehn Prozent vorrangig Plätze 
an Schülerinnen und Schüler vergeben, bei de-
nen ein besonderer Härtefall vorliegt, was nach 
§ 6 Abs. 1 S. 2 Sek I-VO insbesondere dann 
der Fall ist, wenn durch besondere familiäre 
oder soziale Situationen außergewöhnliche, das 
Übliche bei weitem überschreitende Belastun-
gen entstanden sind oder entstehen würden, die 
den Besuch einer anderen als der gewünschten 
Schule im jeweiligen Einzelfall unzumutbar er-
scheinen lassen. Nach der Berücksichtigung be-
sonderer Härtefälle werden gem. § 6 Abs. 2 S. 1 
Sek I-VO diejenigen Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen, die die in § 56 Abs. 5 S. 3 Num-
mer 1 bis 5 Schulgesetz a. F. genannten Aufnah-
mekriterien in der vorgegebenen Rangfolge er-
füllen. Anknüpfend an § 56 Abs. 5 S. 3 Nummer 
1 bis 5 Schulgesetz a.F. handelt es sich dabei um 
folgende Kriterien in abgestufter Rangfolge:

1) Wahl der angebotenen Sprachenfolge

2) Fortsetzung einer bereits in der Grundschule 
begonnenen Ausbildung an musik- oder 
sportbetonten Zügen

kapazität, werden nach Aufnahme der Schülerinnen und 
Schüler gemäß § 37 Absatz 3 des Schulgesetzes im Um-
fang von bis zu 10 Prozent vorrangig Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen, bei denen ein besonderer Härte-
fall vorliegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
durch besondere familiäre oder soziale Situationen au-
ßergewöhnliche, das Übliche bei weitem überschrei-
tende Belastungen entstanden sind oder entstehen wür-
den, die den Besuch einer anderen als der gewünschten 
Schule im jeweiligen Einzelfall unzumutbar erscheinen 
lassen. 

 (2) Nach der Berücksichtigung besonderer Härtefälle 
werden diejenigen Schülerinnen und Schüler aufgenom-
men, die die in § 56 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 bis 5 
des Schulgesetzes in der vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 25. Januar 2010 (GVBl. S. 14) geltenden 
Fassung genannten Aufnahmekriterien in der vorgege-
benen Rangfolge erfüllen. Das Losverfahren setzt erst 
ein, wenn nach abgestufter Prüfung der einzelnen Kri-
terien noch mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden 
sind.
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3) Wahl eines angebotenen Wahlpfl ichtange-
bots oder des bestimmten Schulprogramms

4) Bildungsgangempfehlung

5) Erreichbarkeit der Schule von der Wohnung 
unter Berücksichtigung der Lage der Schule 
zu anderen Schulen mit demselben Bildungs-
gang.

Das Losverfahren setzt nach § 6 Abs. 2 S. 2 
Sek I-VO erst ein, „wenn nach abgestufter Prü-
fung der einzelnen Kriterien noch mehr Anmel-
dungen als Plätze vorhanden sind“. Im Hinblick 
auf die Aufnahmeregelung in Berlin stellt sich 
insbesondere die Frage, ob die Ausgestaltung 
in der Rechtsverordnung mit § 56 Abs. 6 Nr. 3 
SchulG, welcher impliziert, dass 30 Prozent der 
Schulplätze durch Los vergeben werden müs-
sen, in Widerspruch steht. Soweit man dies un-
ter Hinweis auf die genannte Ermächtigung zur 
Festlegung der Anwendungsreihenfolge bzgl. 
der Nr. 2 und 3 von § 56 Abs. 6 SchulG in § 56 
Abs. 9 S. 1 Nr. 2 SchulG zu legitimieren sucht, 
ist dem zu entgegnen, dass insoweit zwar zur 
Festlegung der Reihenfolge, nicht aber zur Eli-
minierung des Loskriteriums ermächtigt wird.

2.4  Brandenburg

Das Gesetz über die Schulen im Land Bran-
denburg (Brandenburgisches Schulgesetz –
BbgSchulG) bestimmt in § 53 Abs. 3, dass ein 
Auswahlverfahren durchgeführt wird, wenn die 
Zahl der Anmeldungen für eine Schule die Auf-
nahmekapazität übersteigt. Die Auswahl erfolgt 
an Gymnasien nach

1) besonderen Härtefällen gem. § 53 Abs. 410,

10 § 53 Abs. 4 lautet: Im Umfang von bis zu 10 vom Hun-
dert der Gesamtplätze sind Schülerinnen und Schüler 
vorrangig zu berücksichtigen, wenn Umstände vorlie-
gen, die den Besuch einer anderen als der gewünschten 
Schule unzumutbar erscheinen lassen. Dieses trifft ins-
besondere zu, wenn

 1.  aufgrund einer Behinderung lediglich eine bestimmte 
Schule erreichbar ist oder notwendige bauliche Aus-
stattungen oder räumliche Voraussetzungen nur an 
der gewählten Schule vorhanden sind,

2) dem Vorrang der Eignung gem. § 53 Abs. 511 
und

3) dem Vorliegen besonderer Gründe.

Kann der beantragten Aufnahme in eine von 
den Eltern gewünschte Schule nicht stattgege-
ben werden, kann das staatliche Schulamt gem. 
§ 50 Abs. 4 BbgSchulG eine Schülerin oder ei-
nen Schüler einer bestimmten Schule im Einver-
nehmen mit dem Schulträger zuweisen. Durch 
§ 56 BbgSchulG wird das für Schule zustän-
dige Mitglied der Landesregierung ermächtigt, 
das Nähere für die Aufnahme in eine weiterfüh-
rende allgemein bildende Schule, insbesondere 
das Verfahren der Eignungsfeststellung gem. § 
53 Abs. 5 BbgSchulG und das Verfahren der 
Zuweisung gem. § 50 Abs. 4 BbgSchulG durch 
Rechtsverordnung zu regeln.

Von dieser Ermächtigung hat der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport durch Erlass der 
Verordnung über die Bildungsgänge in der Se-
kundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – 
Sek I-V) Gebrauch gemacht. § 40 Sek I-V regelt 
das Aufnahmeverfahren an Gymnasien, das aus 

 2.  durch besondere familiäre oder soziale Situationen 
Belastungen entstehen, die das üblicherweise Vor-
kommende bei weitem überschreiten oder

 3.  aufgrund der Verkehrsverhältnisse eine ansonsten in 
Betracht kommende Schule nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten erreicht werden kann.

11 § 53 Abs. 5 lautet: Die Eignung für den sechsjährigen 
Bildungsgang an Gymnasien ist durch eine bestandene 
Eignungsprüfung nachzuweisen. Die Eignungsprüfung 
ist bestanden, wenn sie ergibt, dass eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht zu erwarten ist. Einer Eig-
nungsprüfung bedarf es nicht, wenn die Schülerin oder 
der Schüler über die Bildungsgangempfehlung zum Er-
werb der allgemeinen Hochschulreife verfügt und der 
Zahlenwert der Noten aus den Fächern Mathematik, 
Deutsch und erste Fremdsprache im Halbjahreszeugnis 
der Jahrgangsstufe 6 den Wert von sieben nicht über-
steigt. Der Vorrang der Eignung ist durch Auswertung 
des Grundschulgutachtens und des Halbjahreszeug-
nisses der Jahrgangsstufe 6 zu ermitteln, wobei in die 
Noten des Halbjahreszeugnisses mit hoher Gewichtung 
die Ergebnisse zentraler Vergleichsarbeiten in Deutsch 
und Mathematik eingehen. Ferner können mit den El-
tern und den Schülerinnen oder Schülern Gespräche 
geführt werden. Auf Wunsch der Eltern sind diese Ge-
spräche zu führen.
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der Eignungsfeststellung gem. §§ 41, 42 Sek I-
V, dem Auswahlverfahren gem. §§ 43, 7 Sek 
I-V und ggf. dem Zuweisungsverfahren gem. 
§ 7 Sek I-V besteht. Die Durchführung der Eig-
nungsfeststellung und des Auswahlverfahrens 
obliegt gem. § 40 Abs. 2 Sek I-V den Schul-
leiterinnen und Schulleitern der gewünschten 
Schulen, die Durchführung des Zuweisungsver-
fahrens obliegt gem. § 40 Abs. 3 Sek I-V dem 
staatlichen Schulamt.12

Nach § 43 Sek I-V13 wird ein Auswahlver-
fahren durchgeführt, wenn die Zahl der An-
meldungen der nach Eignungsfeststellung und 
-prüfung (grundsätzlich) geeigneten Schü-
lerinnen und Schüler die Aufnahmekapazität 
übersteigt. Bei diesem Verfahren gilt im An-
schluss an die Anwendung der Härtefallrege-
lung nach § 53 Abs. 4 BbgSchulG der Vorrang 
der Eignung (nunmehr im Sinne einer Besten-
auslese); d. h. die Schulleiterin oder der Schul-
leiter stellt durch die Auswertung des Grund-
schulgutachtens und des Halbjahreszeugnisses 
der Jahrgangsstufe 6 die geeignetsten (der be-
reits nach §§ 40, 41 Sek I-V geeigneten) Schü-
lerinnen und Schüler entsprechend der festge-
legten Kapazität fest. Des Weiteren sind bei 
diesem Auswahlverfahren gem. § 43 Abs. 6 Sek 
I-V jenseits der bereits erstrangig zu berück-
sichtigenden besonderen Härtefälle gem. § 53 
Abs. 4 BbgSchulG besondere Gründe (im Sinne 
von § 53 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 BbgSchulG) zu be-

12 Am Zuweisungsverfahren nehmen die Schülerinnen und 
Schüler teil, die nach der Eignungsfeststellung und dem 
Auswahlverfahren keine Aufnahme fi nden.

13 § 43 lautet: (1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen 
geeigneter Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeka-
pazität, ist ein Auswahlverfahren durchzuführen. Die 
Auswahl erfolgt unter den geeigneten Schülerinnen und 
Schülern, die die Schule im Erst- oder Zweitwunsch be-
nennen oder auf Grund der Ausgleichskonferenz gemäß 
§ 7 Abs. 3 zu berücksichtigen sind.

 (2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt die ge-
eignetsten Schülerinnen und Schüler entsprechend der 
festgelegten Kapazität fest (Vorrang der Eignung). Der 
Vorrang der Eignung ist durch die Auswertung des 
Grundschulgutachtens und des Halbjahreszeugnisses 
der Jahrgangsstufe 6 zu ermitteln. Ergänzend kann das 
Ergebnis eines Gespräches mit der Schülerin oder dem 
Schüler hinzugezogen werden.

rücksichtigen. Ein besonderer Grund begründet 
dabei im Auswahlverfahren den Vorrang einer 
Schülerin oder eines Schülers bei gleicher Eig-
nung für den Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife. Im Hinblick auf das 
brandenburgische Recht ist jenseits einer über-
komplexen Rechtstechnik insbesondere zu kri-
tisieren, dass die „besonderen Gründe“ keiner 
näheren Konkretisierung zugeführt werden und 
mithin unbestimmt bleiben.

2.5  Bremen

In Bremen regelt § 6 a Bremisches Schulver-
waltungsgesetz (BremSchVwG) das Aufnah-
meverfahren an allgemeinbildenden Schulen 
der Sekundarstufen. Übersteigt die Zahl der An-
meldungen an einer allgemeinbildenden Schule 
der Sekundarstufen deren Aufnahmefähigkeit, 
werden nach § 6 a Abs. 2 BremSchVwG zu-
nächst bis zu zehn Prozent der zur Verfügung 
stehenden Plätze an Schülerinnen und Schü-
ler vergeben, für die die Versagung eine be-
sondere Härte bedeuten würde. Als Härtefall 
gilt dabei insbesondere der Besuch derselben 
Schule durch Geschwisterkinder, soweit eine 
Versagung der Aufnahme zu familiären Pro-
blemen führen würde, die die Interessen ande-
rer Bewerberinnen und Bewerber zurücktreten 
lassen. Auch Kinder, die in einer Grundschule 
mit besonderem Sprachangebot eine Fremd-
sprache erlernt haben, die nur in bestimmten 
Schulen fortgeführt werden kann, werden vorab 
aufgenommen. Die verbleibenden Plätze wer-
den gem. § 6 a Abs. 3 BremSchVwG an Schü-
lerinnen und Schüler vergeben, „deren durch 
das Zeugnis oder den Lernentwicklungsbericht 
des ersten Schulhalbjahres im vierten Jahrgang 
ausgewiesene Leistung über dem Regelstan-
dard liegt“. Dann noch verbleibende Plätze wer-
den gem. § 6 a Abs. 5 BremSchVwG an „an-
dere Bewerberinnen und Bewerber“ vergeben. 
Übersteigt die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler innerhalb einer der genannten Gruppen die 
für sie jeweils zur Verfügung stehenden Plätze, 
entscheidet gem. § 6 a Abs. 6 BremSchVwG 
bei den Härtefällen der Grad der Härte, ansons-
ten das Los. Schließlich enthält § 6 a Abs. 8 
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BremSchVwG die Ermächtigung, das Nähere 
zum Aufnahmeverfahren und die Kriterien für 
die Härtefälle durch Rechtsverordnung zu re-
geln.

Von dieser Ermächtigung hat die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft durch Erlass der 
Verordnung über die Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schülern in öffentliche allgemein-
bildende Schulen Gebrauch gemacht. Die Ver-
ordnung stellt zunächst in § 1 Abs. 214 klar, dass 
die Aufnahme von Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf vorrangig zu erfol-
gen hat. Die Aufnahme in das Gymnasium re-
geln sodann § 1115 i. V. m. § 10 Abs. 2  –  4, 616. 

14 § 1 Abs. 2 lautet: Die Aufnahme von Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf erfolgt außerhalb des 
durch diese Verordnung geregelten Verfahrens und geht 
diesem vor.

15 § 11 lautet: Im Aufnahmeverfahren für ein Gymnasium 
werden die Bewerberinnen und Bewerber in der Rang-
folge der Gruppen nach § 10 Absatz 2 bis 4 und 6 auf-
genommen, wobei die Aufnahme nach Leistung nicht 
anteilig begrenzt ist.

16 § 10 Abs. 2  –  4, 6 lauten: (2) Zunächst werden bis zu 
10 vom Hundert der insgesamt in den jeweiligen Auf-
nahmeverfahren nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung 
stehenden Plätze an Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben, für die die Versagung des Besuchs eine beson-
dere Härte bedeuten würde (Härtefälle). Dies trifft zu, 
wenn

 1.  für eine vorhandene Behinderung in der Schule die 
notwendigen baulichen Ausstattungen oder räum-
lichen Voraussetzungen vorhanden sind und diese 
an keiner in vertretbarer Nähe gelegenen anderen 
Schule bestehen oder

 2.  hierdurch aufgrund der besonderen familiären oder 
sozialen Situation Belastungen entstünden, die das 
üblicherweise Vorkommende bei weitem überschrei-
ten oder

 3.  ein Geschwisterkind bereits dieselbe allgemeinbil-
dende Schule besucht und eine Versagung der Auf-
nahme zu familiären Problemen führen würde, die 
die Interessen anderer Bewerberinnen und Bewer-
ber zurücktreten lassen. Als Geschwisterkinder gel-
ten nur Geschwister im familienrechtlichen Sinn.

 (3) Dann sind jene Bewerberinnen und Bewerber zu be-
rücksichtigen, die in einer in der Stadtgemeinde Bremen 
von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft oder 
in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat ge-
nehmigten Grundschule mit besonderem Sprachange-
bot eine Fremdsprache erlernt haben, die nur in der an-
gewählten Schule fortgeführt werden kann.

 (4) Anschließend werden bis zu einem Drittel der ins-

Dabei wiederholen die Normen im Wesent-
lichen die bereits gesetzlich geregelten Krite-
rien des Aufnahmeverfahrens. § 10 Abs. 2 der 
Verordnung konkretisiert den gesetzlich einge-
führten Begriff der Härtefälle und nennt inso-
weit – über die Geschwisterkinder-Regelung 
hinausgehend – als Kriterien eine besondere 
Behindertengerechtigkeit der Schule sowie eine 
Vermeidung von weit überdurchschnittlichen 
Belastungen aufgrund der besonderen famili-
ären und sozialen Situation. Des Weiteren defi -
niert § 10 Abs. 4 der Verordnung die gesetzlich 
verwendete Begriffl ichkeit der „Leistung über 
dem Regelstandard“. § 10 Abs. 6 der Verord-
nung bestimmt schließlich näher, nach welchem 
Kriterium – nämlich dem des Losverfahrens – 
noch verbleibende Plätze an „andere Bewerbe-
rinnen und Bewerber“ im Sinne des § 6 a Abs. 5 
BremSchVwG vergeben werden.

2.6  Hamburg

In Hamburg trifft § 42 Abs. 7 S. 3 Hambur-
gisches Schulgesetz (HmbSG)17 die Regelung, 

gesamt in den jeweiligen Aufnahmeverfahren nach § 9 
Absatz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden Plätze an Be-
werberinnen und Bewerber vergeben, deren Lernent-
wicklungsbericht zum Halbjahr der Jahrgangsstufe 4 in 
den Fächern Deutsch und Mathematik Leistungen aus-
weist, die über dem in den Bildungsplänen (Rahmen-
lehrplänen) jeweils festgesetzten Regelstandard liegen. 
Die Leistungen liegen über dem Regelstandard, wenn 
die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen in al-
len Kompetenzbereichen des jeweiligen Faches über-
trifft. Bei dieser Bewertung sind vorhandene Schwie-
rigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit Auswirkung 
auf das Erreichen der Anforderungen im Fach Deutsch 
zu berücksichtigen, wenn eine entsprechende Diagnos-
tik des Zentrums für schülerbezogene Beratung bezie-
hungsweise des Regionalen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrums oder des Schulpsychologischen Dienstes 
Bremerhaven vorliegt, die zum Zeitpunkt der Zeugnis-
konferenz am Ende des ersten Halbjahres der 4. Klasse 
nicht älter als 18 Monate ist, und eine gezielte Förde-
rung mindestens vom zweiten Halbjahr der 3. Klasse an 
dokumentiert ist.

 (6) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die Auf-
nahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber zu, ent-
scheidet unter ihnen das Los.

17 § 42 Abs. 7 S. 3 lautet: Maßgeblich sind die geäußerten 
Wünsche und die Ermöglichung altersangemessener 
Schulwege, die gemeinsame schulische Betreuung von 
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dass bei Anmeldeüberhängen die geäußerten 
Wünsche und die Ermöglichung altersangemes-
sener Schulwege sowie die gemeinsame schu-
lische Betreuung von Geschwistern maßgeb-
lich sind. Nach § 42 Abs. 6 HmbSG wird der 
Senat ermächtigt, das Verfahren, die individu-
ellen und organisatorischen Voraussetzungen 
und den Zeitpunkt der Übergänge durch Rechts-
verordnung zu regeln. Diese Ermächtigung zum 
Erlass von Rechtsverordnungen ist durch § 1 
Nr. 12 der Verordnung zur Weiterübertragung 
von Verordnungsermächtigungen im Bereich 
des Schulrechts (Weiterübertragungsverord-
nung-Schulrecht)18 auf die Behörde für Schule 
und Berufsbildung weiter übertragen worden. 

Diese hat indes von der Möglichkeit, eine 
entsprechende Rechtsverordnung zu erlassen, 
keinen Gebrauch gemacht, sondern vielmehr im 
Januar 2010 letztmalig eine durchaus substanz-
haltige (aber leider schwer zugängliche) Hand-
reichung für Schulleitungen zur Organisation 
der Klassen 5 und 7 an weiterführenden Schu-
len an die Schulleitungen herausgegeben. Die 
in dieser Handreichung enthaltenen Regelungen 
hinsichtlich der Auswahlkriterien und des Aus-
wahlverfahrens bei Überschreitung der Aufnah-
mekapazität sollen hier jedoch nicht dargestellt 
werden, da die Handreichung nicht zuletzt an-
gesichts der gescheiterten Einführung der Pri-
marschule in Bälde für die Aufnahme im Schul-
jahr 2011 erneuert wird.

2.7  Hessen

In Hessen kann nach § 70 Abs. 2 Hessisches 
Schulgesetz (Schulgesetz – HSchG –) die Auf-
nahme in eine Schule abgelehnt werden, wenn 
die Zahl der Anmeldungen ihre Aufnahmekapa-
zität überschreitet. Bei der Entscheidung über 
die Aufnahme sind nach § 70 Abs. 3 HSchG 

Geschwistern sowie der Besuch der Vorschulklasse an 
der angewählten Primarschule.

18 § 1 Nr. 12 lautet: Die Ermächtigungen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen nach § 46 Absatz 2 des Hambur-
gischen Schulgesetzes werden auf die Behörde für 
Schule und Berufsbildung weiter übertragen.

vorrangig die Schülerinnen und Schüler zu be-
rücksichtigen,

1. die an ihrem Wohnort oder in dessen Umge-
bung keine angemessene schulische Ausbil-
dungsmöglichkeit haben oder

2. die aufgrund der Verkehrsverhältnisse die für 
sie in Betracht kommende Schule nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten erreichen kön-
nen oder

3. bei denen besondere soziale Umstände vor-
liegen oder

4. deren Eltern eine bestimmte Sprachenfolge 
oder den Besuch einer Schule mit einem vom 
Kultusministerium bestätigten besonderen 
Schwerpunkt wünschen.

§ 70 Abs. 4 Nr. 2 HSchG bestimmt u. a., das 
Auswahlverfahren durch Rechtsverordnung für 
die Konstellationen näher zu regeln, in denen 
die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber die 
Aufnahmekapazität der Schule übersteigt.

Das hessische Kultusministerium hat auf 
Grundlage dieser Ermächtigungsnorm die Ver-
ordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
erlassen, welche ihrerseits jedoch in § 6 Abs. 119 
lediglich auf die gesetzlich genannten Kriterien 
verweist. An der hessischen Regelung ist zu 
kritisieren, dass im Hinblick auf die genannten 
Auswahlkriterien keine Rangfolge oder auch 
nur eine Gewichtung festgelegt wird und im 
Übrigen gänzlich offen bleibt, welche Kriterien 
anzulegen sind, wenn bei einem Bewerberüber-
hang nach Anwendung der vier genannten Kri-
terien die Aufnahmekapazität der Schule noch 
nicht erschöpft ist.

19 § 6 Abs. 1 lautet: Übersteigt die Zahl der Anmeldungen 
die Aufnahmekapazität einer Schule, sind bei den Auf-
nahmeentscheidungen die im § 70 Abs. 2 und 3 des Hes-
sischen Schulgesetzes festgelegten Grundsätze zu be-
achten.
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2.8  Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern besteht nach § 45 
Abs. 1 S. 1 Schulgesetz für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (Schulgesetz – SchulG 
M-V) nach Maßgabe der gesetzlich bestimm-
ten Aufnahmevoraussetzungen (grundsätzlich) 
ein Anspruch auf Aufnahme in die örtlich zu-
ständige Schule. Örtlich zuständig ist dabei 
nach § 46 Abs. 1 SchulG M-V die Schule in 
staatlicher Trägerschaft, in deren Einzugsbe-
reich der Schüler seinen Wohnsitz hat. Ist für 
mehrere Schulen mit dem gleichen Bildungs-
gang ein gemeinsamer Einzugsbereich gebil-
det, so besteht nach § 45 Abs. 1 S. 2 SchulG 
M-V Anspruch auf Aufnahme in eine dieser 
Schulen nach Wahl der Erziehungsberechtig-
ten oder des volljährigen Schülers. Übersteigt 
die Zahl der Anmeldungen indes die Aufnah-
mekapazität der Schule, so kann die zuständige 
Schulbehörde gem. § 45 Abs. 3 S. 2 SchulG 
M-V im Einvernehmen mit den Schulträgern 
schulpfl ichtige Schüler einer anderen Schule 
mit entsprechendem Bildungsgang zuweisen, 
wenn diese Schule in zumutbarer Entfernung 
vom Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder der 
Ausbildungs- oder Arbeitsstätte des Schülers 
liegt. Die Anmeldungen werden dabei nach der 
Entfernung vom gewöhnlichen Aufenthaltsort 
oder der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte zu der 
Schule verteilt; dabei sind Härtefälle angemes-
sen zu berücksichtigen. Gem. § 51 Nr. 2 SchulG 
M-V wird die oberste Schulbehörde ermächtigt, 
das Verfahren dieser Zuweisung durch Rechts-
verordnung zu regeln.

Von dieser Ermächtigung hat das Kultusmi-
nisterium durch Erlass der Verordnung über die 
Verfahren zur näheren Ausgestaltung der Schul-
pfl icht an allgemeinbildenden Schulen (Schul-
pfl ichtverordnung – SchPfl VO M-V) Gebrauch 
gemacht. § 6 Abs. 2 SchPfl VO M-V20 enthält 

20 § 6 Abs. 2 lautet: In den Fällen, in denen Anmeldungen 
für eine bestimmte Schule wegen Überschreitung der 
Aufnahmekapazität nicht berücksichtigt werden kön-
nen, berichtet der Schulleiter unverzüglich der Schul-
aufsichtsbehörde. Er fordert die Erziehungsberechtig-
ten oder die volljährigen Schüler auf, eine Ersatzwahl 

jedoch außer der Aufforderung an die Erzie-
hungsberechtigten oder die volljährigen Schü-
ler, eine Ersatzwahl anzugeben, keine weitere 
Konkretisierung, sondern verweist seinerseits 
auf § 45 Abs. 3 S. 2 SchulG M-V. An der meck-
lenburg-vorpommerischen Regelung ist insbe-
sondere zu kritisieren, dass der Begriff des Här-
tefalls in keiner Weise konkretisiert wird und 
zudem das Verhältnis zu dem Entfernungskri-
terium nach § 45 Abs. 3 S. 2 gänzlich unbe-
stimmt bleibt.

2.9  Niedersachsen

Das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) 
sieht in § 59 a Abs. 1 Aufnahmebeschränkungen 
lediglich für die Aufnahme in Ganztagsschu-
len und Gesamtschulen vor. Für die Aufnahme 
in Gymnasien existiert eine entsprechende Re-
gelung nicht. Nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 NSchG 
wird das Kultusministerium ermächtigt, die 
Aufnahme in Schulen der Sekundarbereiche I 
durch Rechtsverordnung zu regeln. Von dieser 
Ermächtigung ist – soweit ersichtlich und aus-
weislich entsprechender Informationen durch 
das Kultusministerium – für Gymnasien kein 
Gebrauch gemacht worden. Nach Auskunft des 
niedersächsischen Kultusministeriums gibt es 
für Gymnasien weder Kapazitätsgrenzen noch 
Aufnahmebeschränkungen.

2.10 Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen kann die Aufnahme in 
eine Schule nach § 46 Abs. 2 S. 1 Schulgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulge-
setz NRW – SchulG) abgelehnt werden, wenn 
die Aufnahmekapazität der Schule erschöpft ist. 
Aufnahmekriterien bei einem Anmeldeüber-
hang können gem. § 46 Abs. 2 S. 2 SchulG in 
der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung geregelt werden. Ermächtigungsgrund-
lage für den Erlass derartiger Ausbildungs- und 

anzugeben. Machen sie davon keinen Gebrauch oder 
ist auch die Aufnahmekapazität der weiteren gewähl-
ten Schule erschöpft, trifft die Schulaufsichtsbehörde 
für schulpfl ichtige Schüler unter Beachtung des § 45 
Abs. 3 Satz 2 des Schulgesetzes die Entscheidung.
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Prüfungsordnungen ist § 52 Abs. 1 SchulG. Von 
dieser Ermächtigung hat die Ministerin für 
Schule, Jugend und Kinder des Landes Nord-
rhein-Westfalen Gebrauch gemacht und die 
Verordnung über die Ausbildung und die Ab-
schlussprüfungen in der Sekundarstufe I (Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe 
I – APO-S I) erlassen. § 1 Abs. 2 APO-S I be-
nennt folgende Kriterien, von denen die Schul-
leiterin oder der Schulleiter – nach vorrangiger 
Berücksichtigung der „Härtefälle“, welche frei-
lich in der Verordnung nicht defi niert oder auch 
nur illustriert werden – bei Anmeldeüberhängen 
eines oder mehrere heranzuziehen hat:

1. Geschwisterkinder,

2. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und 
Jungen,

3. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlicher Mutterspra-
che,

4. in Gesamtschulen Berücksichtigung von 
Schülerinnen und Schülern unterschied-
licher Leistungsfähigkeit (Leistungshetero-
genität),

5. Schulwege,

6. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt 
besuchten Grundschule,

7. Losverfahren.

Die Kriterien Nummer 5 und 6 dürfen dabei 
nicht herangezogen werden, wenn Schülerinnen 
und Schüler angemeldet worden sind, die in 
ihrer Gemeinde eine Schule der gewünschten 
Schulform nicht besuchen können. Im Hin-
blick auf den Ausschluss dieser beiden Krite-
rien mag man freilich diskutieren, ob die Krite-
rien an einer Schule generell nicht angewendet 
werden dürfen, wenn sich auch nur eine Schü-
lerin oder ein Schüler aus einer Gemeinde, in 
welcher die gewünschte Schulform nicht exis-
tiert, anmeldet, oder ob die Kriterien nach den 

Nummern 5 und 6 nur im Verhältnis der Schü-
lerinnen und Schüler, in deren Gemeinde keine 
Schule der gewünschten Schulform existiert, 
und den sonstigen Schülerinnen und Schülern 
nicht herangezogen werden dürfen. Nach Sinn 
und Zweck der Regelung dürfte Letzteres an-
zunehmen sein.

Das Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung hat Verwaltungsvorschriften zur Verord-
nung über die Ausbildung und die Abschluss-
prüfungen in der Sekundarstufe I (VVzAPO-S I) 
erlassen. Diese sehen unter 1.221 zu § 1 Abs. 2 
APO-S I vor, dass die Aufnahmeentscheidung 
mit benachbarten Schulen abgestimmt werden 
soll. Dazu sollen sich die Schulleitungen der 
beteiligten Schulen frühzeitig miteinander in 
Verbindung setzen. Kommt dabei keine Eini-
gung zustande, koordiniert die Schulaufsichts-
behörde unter Beteiligung des Schulträgers die 
Aufnahmeentscheidungen der Schulen. Erst da-
nach dürfen die betroffenen Schulen über die 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ent-
scheiden. Im Hinblick auf die Rechtslage in 
Nordrhein-Westfalen ist jenseits der fehlenden 
Konkretisierung des Begriffs „Härtefälle“ weni-
ger das Regelungswerk als solches, als vielmehr 
die tatsächliche Rechtspraxis zu rügen. Offen-
kundig wurde insbesondere das in den Verwal-
tungsvorschriften vorgesehene Verfahren in der 
Vergangenheit an zahlreichen Schulen bzw. in 
verschiedenen Kommunen nicht eingehalten; 
stattdessen haben Schulleiterinnen und Schul-
leiter mutmaßlich nicht nur vereinzelt Auswahl-
entscheidungen nach Maßgabe zumindest gänz-
lich intransparenter oder zumindest vorab nicht 
publizierter Kriterien getroffen.

21 1.2 VVzAPO-S I lautet: Übersteigt die Zahl der An-
meldungen die Aufnahmekapazität einer Schule, soll 
die Aufnahmeentscheidung mit benachbarten Schu-
len abgestimmt werden. Dazu sollen sich die Schullei-
tungen der beteiligten Schulen frühzeitig miteinander 
in Verbindung setzen. Kommt dabei keine Einigung zu-
stande, koordiniert die Schulaufsichtsbehörde unter Be-
teiligung des Schulträgers die Aufnahmeentscheidungen 
der Schulen, damit möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler die gewählte Schule besuchen können. Erst da-
nach dürfen die betroffenen Schulen über die Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern entscheiden.
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2.11 Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz können gem. § 93 Schulge-
setz (SchulG) für die Schulen von der Schulbe-
hörde im Benehmen mit dem Schulträger Ein-
zugsbereiche gebildet werden. Diese dienen 
dazu, die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern in Schulen derselben Schulart und Schul-
form gegenseitig abzustimmen. Bei Schulen, 
für die Einzugsbereiche gebildet sind, kann die 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, die 
nicht im Einzugsbereich wohnen und denen der 
Weg zu einer anderen Schule derselben Schul-
art und -form zumutbar ist, nach § 93 Abs. 2 
SchulG abgelehnt werden. Zudem ermächtigt 
§ 53 SchulG das fachlich zuständige Ministe-
rium, Schul- und Prüfungsordnungen über Ein-
zelheiten des Schulverhältnisses durch Rechts-
verordnung zu erlassen.

Von dieser Ermächtigung hat die Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
durch Erlass der Schulordnung für die öffent-
lichen Realschulen plus, Integrierten Gesamt-
schulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgym-
nasien (Übergreifende Schulordnung) Gebrauch 
gemacht. Nach § 10 Abs. 2 der Schulordnung 
steht die Wahl einer bestimmten Schule den 
Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Auf-
nahmemöglichkeiten frei, es sei denn, dass für 
die Schule ein Einzugsbereich nach § 93 SchulG 
gebildet wurde. Von dieser Möglichkeit der Bil-
dung von Einzugsbereichen wird nach Auskunft 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Ju-
gend und Kultur reger Gebrauch gemacht, um 
den Aufnahmefl uss zu „lenken“. Andere Auf-
nahmekriterien, namentlich das Losverfahren, 
sieht die Schulordnung nur für Integrierte Ge-
samtschulen vor. Nach allem ist mithin nicht er-
sichtlich, nach welchen Kriterien in Rheinland-
Pfalz die Auswahlentscheidung fällt, wenn sich 
an einem Gymnasium (ohne Einzugsbereichre-
gelung) mehr Schülerinnen und Schüler bewor-
ben haben, als Plätze zur Verfügung stehen.

2.12 Saarland

Im Saarland bestimmt § 31 Abs. 2 Gesetz 
Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im 
Saarland (Schulordnungsgesetz SchoG), dass 
ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 
Schule nicht besteht, eine Aufnahme jedoch – 
sofern die für die Aufnahme vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt sind – nur verweigert 
werden darf, wenn die Aufnahmefähigkeit der 
Schule erschöpft oder22 der Besuch einer ande-
ren Schule desselben Schultyps möglich und der 
Schülerin oder dem Schüler zumutbar ist. § 33 
Abs. 1 SchoG ermächtigt die Schulaufsichts-
behörde, durch Rechtsverordnungen Schulord-
nungen über Einzelheiten des Schulverhält-
nisses zu erlassen. In den Schulordnungen sind 
dabei nach § 33 Abs. 2 SchoG insbesondere die 
Voraussetzungen und das Verfahren für die Auf-
nahme in die Schule zu regeln; dabei kann die 
Zulassung im notwendigen Umfang beschränkt 
werden, wenn die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber die Aufnahmefähigkeit der Schule 
übersteigt. Das Auswahlverfahren kann dann 
nach Gesichtspunkten der Eignung, Leistung 
und Wartezeit sowie unter Berücksichtigung von 
Härtefällen und der insbesondere auf den jewei-
ligen Gemeindebezirk, die jeweilige Gemeinde 
oder Schulregion bezogenen Nähe der Wohnung 
der Schülerin oder des Schülers zur Schule ge-
staltet werden; ferner ist die Auswahl durch das 
Los zulässig (§ 33 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) SchoG).

Von der Ermächtigung des § 33 Abs. 1 SchoG 
hat das Ministerium für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft Gebrauch gemacht und die Ver-
ordnung zum Übergang von der Grundschule 
in weiterführende allgemein bildende Schu-
len (Aufnahmeverordnung) erlassen. Die Ver-
ordnung regelt gem. § 1 Abs. 1 das Aufnah-
meverfahren in den Fällen, in denen die Zahl 
der Bewerberinnen und Bewerber in der Klas-
senstufe 5 an der einzelnen Schule die Auf-
nahmefähigkeit der Schule übersteigt. § 5 der 
Aufnahmeverordnung23 regelt dabei das Aus-

22 Vgl. dazu auch 2.12 am Ende.
23 § 5 lautet: (1) In Gymnasien werden die Bewerberinnen 
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wahlverfahren an Gymnasien. Nach § 5 Abs. 2 
S. 1 sollen Bewerberinnen und Bewerber auf-
genommen werden, wenn die Nichtaufnahme 
für sie eine besondere Härte darstellen würde. 
Eine besondere Härte liegt nach der Legalde-
fi nition des § 5 Abs. 2 S. 2 vor, wenn bereits 
Geschwister die gewünschte Schule besuchen 
oder deren Aufnahme aufgrund des Auswahl-
verfahrens erfolgen wird. Nach der Aufnahme 
der Geschwisterkinder sieht die Aufnahmever-

und Bewerber im Rahmen der Aufnahmefähigkeit der 
einzelnen Schule aufgenommen.

 (2) Bewerberinnen und Bewerber sollen aufgenommen 
werden, wenn die Nichtaufnahme für sie eine besondere 
Härte darstellen würde. Eine besondere Härte liegt vor, 
wenn bereits Geschwister die gewünschte Schule besu-
chen oder deren Aufnahme aufgrund des Auswahlver-
fahrens erfolgen wird. Darüber hinaus werden bis zu 5 
v. H. der Plätze für sonstige Härtefälle reserviert, ins-
besondere für Bewerberinnen und Bewerber

 –  deren schwieriger sozialer Lage an einer anderen 
Schule nicht hinreichend Rechnung getragen wer-
den kann, für die bauliche Ausstattungen (Rampen, 
Aufzüge, usw.), die für behinderte Schülerinnen oder 
Schüler notwendig sind, an einer anderen Schule 
nicht vorhanden sind,

 –  für die in zumutbarer Entfernung kein anderes Gym-
nasium erreichbar ist.

 (3) Ist die Aufnahmefähigkeit der Schule erschöpft, 
so entscheidet das Los. Die Entscheidung über die in 
Absatz 2 Satz 3 genannten Härtefälle erfolgt erst nach 
Durchführung des Losverfahrens. Die Erziehungsbe-
rechtigten können der Auslosung beiwohnen; Ort und 
Zeitpunkt des Losverfahrens sind ihnen rechtzeitig be-
kanntzugeben. 

 (4) Bietet die aufnehmende Schule in der Klassenstufe 
5 unterschiedliche Fremdsprachen an, so wird das Los-
verfahren auf jene Fremdsprachen beschränkt, für die 
die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl 
der möglichen Aufnahmen übersteigt. Bilinguale Ange-
bote werden wie eine eigene Fremdsprache behandelt. 
Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 
in mehr als einer Fremdsprache die Zahl der möglichen 
Aufnahmen, so wird das Losverfahren für diese Fremd-
sprachen getrennt durchgeführt. Bei der Zahl der an der 
jeweiligen Schule für eine Fremdsprache zu bildenden 
Klassen sind die personellen und organisatorischen Ge-
gebenheiten und danach das Anmeldeverhalten zu be-
rücksichtigen.

 (5) Die Erziehungsberechtigten sind unverzüglich über 
das Ergebnis des Auswahlverfahrens zu unterrichten. 
Kann die Aufnahme nicht erfolgen, so ist die Entschei-
dung schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Das Schreiben enthält einen 
Hinweis auf die in Betracht kommenden schulischen Al-
ternativen.

ordnung in § 5 Abs. 3 das Losverfahren vor; 
dabei sind die Erziehungsberechtigten über Ort 
und Zeitpunkt des Losverfahrens zu unterrich-
ten und dürfen diesem beiwohnen. Erst nach 
Durchführung des Losverfahrens wird gem. § 5 
Abs. 3 S. 2 über „sonstige Härtefälle“ entschie-
den. Dies sind nach § 5 Abs. 2 S. 3 insbesondere 
Bewerberinnen und Bewerber, deren schwie-
riger sozialer Lage an einer anderen Schule 
nicht hinreichend Rechnung getragen werden 
kann, für die bauliche Ausstattungen (Rampen, 
Aufzüge usw.), die für behinderte Schülerinnen 
oder Schüler notwendig sind, an einer anderen 
Schule nicht vorhanden sind oder für die in zu-
mutbarer Entfernung kein anderes Gymnasium 
erreichbar ist. Werden in Klasse 5 unterschied-
liche Fremdsprachen angeboten, wird das Los-
verfahren nach § 5 Abs. 4 nur auf die Fremd-
sprache angewandt, bei der die Bewerberzahl 
die Aufnahmekapazität übersteigt. Übersteigt 
die Zahl der Bewerbungen die Aufnahmemög-
lichkeit bei mehreren Fremdsprachen, wird für 
jede Fremdsprache ein separates Losverfahren 
durchgeführt. An der saarländischen Regelung 
ist zunächst positiv hervorzuheben, dass sie wie 
keine andere eine Beteiligung der Betroffenen, 
namentlich eine Beiwohnung am Losverfahren, 
eröffnet. Kritisch zu hinterfragen bleibt dage-
gen, warum eine Verweigerung der Aufnahme 
nach § 31 Abs. 2 SchoG auch dann zulässig sein 
soll, wenn die Aufnahmefähigkeit der Schule 
nicht erschöpft ist.

2.13 Sachsen

Das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 
(SchulG) enthält in § 62 Abs. 1 eine Ermächti-
gung des Staatsministeriums für Kultus, durch 
Rechtsverordnung Schulordnungen über Ein-
zelheiten des Schulverhältnisses zu erlassen. In 
den Schulordnungen ist dabei nach § 62 Abs. 2 
Nr. 4 insbesondere auch das Verfahren über die 
Aufnahme in die weiterführenden Schulen zu 
regeln. Dabei kann nach lit. b) die Aufnahme im 
notwendigen Umfang beschränkt werden, wenn 
mehr Bewerber als Ausbildungsplätze vorhan-
den sind. Wird eine solche Beschränkung vor-
genommen, so ist das Auswahlverfahren aus-
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weislich § 62 Abs. 2 Nr. 4 lit. b) SchulG nach 
Gesichtspunkten der Eignung, Leistung und 
Wartezeit unter Berücksichtigung von Härte-
fällen zu gestalten.

Von der Ermächtigung des § 62 Abs. 1 
SchulG hat der Staatsminister für Kultus durch 
Erlass der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Kultus über allgemein bildende 
Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Gymnasien – SOGY) Gebrauch gemacht. Die 
Verordnung enthält jedoch keine Aufnahme-
kriterien bei Bewerberüberhängen. Auch wenn 
das sächsische Schulrecht also Auswahlkriterien 
nennt, sind diese doch wenig präzise und insbe-
sondere fehlt es an jedweder Aussage zum Ge-
wicht und zum Verhältnis, in dem die genann-
ten Kriterien zueinander stehen.

2.14 Sachsen-Anhalt

§ 41 Abs. 2 S. 1 Schulgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (SchulG LSA) erlaubt es dem Schul-
träger mit Zustimmung der Schulbehörde unter 
Berücksichtigung der Ziele der Schulentwick-
lungsplanung, für allgemein bildende Schulen 
Schuleinzugsbereiche festzulegen. Die Auf-
nahme von Schülerinnen oder Schülern, die 
nicht im Schuleinzugsbereich wohnen, kann 
gem. § 41 Abs. 2 S. 2 SchulG LSA abgelehnt 
werden, wenn keine besonderen Gründe für die 
Aufnahme bestehen. Zudem ermächtigt § 35 
Abs. 1 Nr. 1 SchulG LSA die oberste Schulbe-
hörde, die Aufnahme in den Schulen der Sekun-
darstufen I und II durch Verordnung zu regeln.

Von dieser Ermächtigung hat der Kultusmi-
nister des Landes Sachsen-Anhalt durch Erlass 
der Verordnung zur Bildung von Anfangsklas-
sen und zur Aufnahme an allgemein bildenden 
Schulen Gebrauch gemacht. Diese legt in § 4 
Abs. 124 fest, dass die Schulträger mit Zustim-

24 § 4 Abs. 1 lautet: Schulträger können mit Zustimmung 
des Landesverwaltungsamtes für allgemein bildende 
Schulen eine Aufnahmekapazität bestimmen, wenn für 
sie keine Schulbezirke oder Schuleinzugsbereiche fest-
gelegt sind. Die Aufnahme in eine bestimmte Schule 
kann vom Schulträger abgelehnt werden, wenn deren 

mung des Landesverwaltungsamtes für allge-
mein bildende Schulen eine Aufnahmekapazität 
bestimmen können, wenn für sie keine Schulbe-
zirke oder Schuleinzugsbereiche festgelegt sind. 
Die Aufnahme in eine bestimmte Schule kann 
vom Schulträger abgelehnt werden, wenn de-
ren Aufnahmekapazität erschöpft ist. Die Auf-
nahmekapazitäten und ein Auswahlverfahren 
sind gem. § 4 Abs. 2 der Verordnung durch den 
Schulträger zu regeln. Ein Auswahlverfahren 
durch den Schulträger wird gem. § 4 Abs. 5 not-
wendig, wenn sich an der Schule mehr Schüle-
rinnen und Schüler angemeldet haben, als im 
Rahmen der festgelegten Kapazität aufgenom-
men werden können. Die Auswahl der Schüle-
rinnen und Schüler, die an der Schule aufgenom-
men werden, kann dann in einem Losverfahren 
erfolgen. Der geneigte Leser mag sich fragen, 
was der Schulträger jenseits der Durchführung 
eines Losverfahrens noch oder besser anderes 
tun kann oder besser darf, um eine Auswahlent-
scheidung zu treffen.

2.15 Schleswig-Holstein

Kann in Schleswig-Holstein eine von den El-
tern oder volljährigen Schülerinnen und Schü-
lern ausgewählte Schule wegen fehlender Auf-
nahmemöglichkeiten nicht besucht werden, 
so haben Schülerinnen und Schüler gem. § 24 
Abs. 1 S. 2 Schleswig-Holsteinisches Schulge-
setz (Schulgesetz – SchulG) einen Anspruch 
auf Aufnahme in die zuständige Schule der ge-
wählten Schulart. Zuständig ist gem. § 24 Abs. 2 
SchulG eine Schule des Schulträgers, in des-
sen Gebiet die zum Schulbesuch verpfl ichteten 
Kinder und Jugendlichen ihre Wohnung haben. 
Hält der Schulträger keine Schule der gewähl-
ten Schulart vor, bestimmt die Schulaufsichts-
behörde nach Anhörung des Schulträgers die 
zuständige Schule. Sind mehrere Schulen vor-
handen, legt der Schulträger mit Zustimmung 
der Schulaufsichtsbehörde die zuständige 
Schule fest. Im Übrigen beschließt gem. § 63 
Abs. 1 Nr. 18 SchulG die Schulkonferenz die 
Festlegung von Merkmalen für die Aufnahme 

Aufnahmekapazität erschöpft ist.
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von Schülerinnen und Schülern bei begrenzter 
Aufnahmemöglichkeit. Welche Kriterien für 
das Auswahlverfahren und die insoweit notwen-
digen Beschlüsse der Schulkonferenz zu beach-
ten sind, hat das Ministerium für Bildung und 
Kultur für das Schuljahr 2010/2011 in einem 
Erlass25 festgelegt. Der Erlass stellt in Punkt 
2.1.1 zunächst noch einmal klar, dass Schü-
lerinnen und Schüler, für die die ausgewählte 
Schule die im Sinne des § 24 Abs. 2 SchulG zu-
ständige Schule darstellt, einen Anspruch auf 
Aufnahme haben und nicht abgewiesen wer-
den dürfen. In Punkt 2.1.3 legt der Erlass fest, 
dass die Berücksichtigung einer Härtefallsitu-
ation im Aufnahmeverfahren „rechtlich gebo-
ten“ ist. Der Gesichtspunkt „Geschwisterkind 
an der Schule“ wird dabei ausdrücklich nicht 
als Härtefall eingestuft. Als weiteres grundsätz-
lich zulässiges Auswahlkriterium nennt der Er-
lass in Punkt 2.1.4 die Entfernung zwischen der 
Wohnung der Schülerin bzw. des Schülers und 
dem Standort der Schule. Entscheidend ist da-
bei der zeitliche Bedarf für den Schulweg un-
ter Nutzung des ÖPNV. Als sachgerechtes Auf-
nahmekriterium wird nach Punkt 2.1.5 auch die 
Geschwisterkind-Regelung eingestuft. Dieses 
Kriterium ist demnach – soweit es überhaupt 
herangezogen wird – nachrangig zu den Krite-
rien „zuständige Schule“ und „Härtefall“; da-
gegen kann die Schulkonferenz diesem Krite-
rium gegenüber dem Kriterium „Zeitbedarf für 
den Schulweg“ sowohl Vorrang als auch Nach-
rang einräumen. Schließlich kann gem. Punkt 
2.1.6 die notwendige Gleichbehandlung der An-
meldungen auch durch die Durchführung eines 
Losverfahrens gewährleistet werden.

2.16 Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) ent-
hält keinerlei Kriterien zum Aufnahmeverfah-
ren an öffentlichen Schulen bei einem Anmelde-
überhang. Das Gesetz ermächtigt jedoch in § 60 
Nr. 1 das für das Schulwesen zuständige Mini-
sterium zum Erlass von Rechtsverordnungen, 

25 Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 
15. Januar 2010 – III 16, NBl.MBK.Schl.-H. 2010, 6 ff.

die die Voraussetzungen und das Verfahren für 
die Aufnahme in eine Schule regeln. Von die-
ser Ermächtigung hat das zuständige Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in-
des keinen Gebrauch gemacht. Nach Auskunft 
des Ministeriums kommt ein Anmeldeüberhang 
an öffentlichen Gymnasien aufgrund stetig sin-
kender Schülerzahlen in Thüringen nicht vor. 
Soweit ein solcher Fall doch einmal vorkom-
men sollte, wäre das thüringische Recht mit 
der Anfrage zu konfrontieren, ob es angesichts 
des Fehlens jedweder Regelung bezüglich Aus-
wahlkriterien und -verfahren Grundrechte oder 
jedenfalls den rechtsstaatlich fundierten Geset-
zesvorbehalt verletzt.

3  Schluss

Ein zusammenfassendes Fazit zu ziehen, fällt 
schwer; dokumentiert die Bestandsaufnahme 
doch vor allem – wie bereits eingangs er-
wähnt – die Heterogenität der Regelungen in 
den sechzehn Bundesländern und ihre zahl-
reichen, vielfältigen und teils rechtlich bedenk-
lichen Regelungsschwächen und/oder -lücken. 
Gleichzeitig und quasi kehrseitig sollte deutlich 
geworden sein, dass in nahezu sämtlichen Bun-
desländern Verbesserungsbedarf besteht. Wie 
solche Verbesserungen aussehen, wurde zwar 
vereinzelt angedeutet, muss aber letztlich ei-
ner vertieften Analyse des einzelnen Landes-
rechts überlassen bleiben. Sich dieser Aufgabe 
anzunehmen,26 erscheint uns nicht zuletzt an-
gesichts der quantitativen Bedeutung des Pro-
blems27 freilich äußerst lohnenswert.

Verf.:  Prof. Dr. Wolfram Cremer, Wissenschaft-
licher Direktor des IfBB; Nicole Wolf; 
Daniel Königsfeld; Ruhr-Universität 
Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl 
für Öffentliches Recht und Europarecht, 
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum,
E-Mail: Wolfram.Cremer@rub.de; 
Nicole.Wolf-f4d@rub.de; Daniel.Koe-
nigsfeld@rub.de

26 Instruktiv etwa für NRW Birnbaum (Anm. 2).
27 Vgl. dazu die Einleitung.
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